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PRÄAMBEL 
 

Auf Grund des § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der §§ 10 und 58 des Nie-

dersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde 

Drage die Innenbereichssatzung "Nördlich des Dragwegs", bestehend aus dem Sat-

zungstext und dem Lageplan, als Satzung beschlossen. 

 

 
Drage, den 06.07.2020 
 
 

 gez. Harden L.S. 

 (Harden) 
 Bürgermeister 
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VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Drage hat in seiner Sitzung am 
10.10.2019 die Aufstellung der Innenbereichssatzung "Nördlich des Dragwegs" be-
schlossen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 29.10.2019 ortsüblich be-
kannt gemacht worden. 
 
 
Drage, den 01.11.2020 
 
 

 gez. Harden L.S. 

 (Harden) 
 Bürgermeister 
 

 
2. Kartengrundlage: Liegenschaftskarte (ALKIS) 

Maßstab: 1:1.000 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 

©2017    
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Lüneburg, Katasteramt 
Winsen (Luhe) 
 

 

 
3. Die Innenbereichssatzung "Nördlich des Dragwegs" wurde ausgearbeitet von der 
 
Planungsgemeinschaft Nord GmbH 
Große Straße 49 
27356 Rotenburg (Wümme) 
Tel.: 04261 / 92930  Fax: 04261 / 929390 
E-Mail: info@pgn-architekten.de 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 01.07.2020 
 

 gez. M. Diercks 

 Planverfasser 
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4. Der Bauausschuss der Gemeinde Drage hat in seiner Sitzung am 24.10.2019 dem 
Entwurf der Innenbereichssatzung "Nördlich des Dragwegs" und der Begründung zu-
gestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 29.10.2019 ortsüblich bekannt 
gemacht.  
 
Der Entwurf der Innenbereichssatzung "Nördlich des Dragwegs" und der Begründung 
haben vom 11.11.2019 bis zum 11.12.2019 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgele-
gen. 
 
 
Drage, den 06.07.2020 
 
 

 gez. Harden L.S. 

 (Harden) 
 Bürgermeister 
 

 
5. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Drage hat in seiner Sitzung am 
25.02.2020 dem geänderten Entwurf der Innenbereichssatzung "Nördlich des Drag-
wegs" und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 4a 
Abs. 3 BauGB beschlossen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 05.03.2020 ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
Der Entwurf der Innenbereichssatzung "Nördlich des Dragwegs" und der Begründung 
haben vom 12.03.2020 bis 09.04.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgele-
gen. 
 
 
Drage, den 06.07.2020 
 
 

 gez. Harden L.S. 

 (Harden) 
 Bürgermeister 
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6. Der Rat der Gemeinde Drage hat die Innenbereichssatzung "Nördlich des Drag-
wegs" nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 
23.06.2020 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 
 
 
Drage, den 06.07.2020 
 
 

 gez. Harden L.S. 

 (Harden) 
 Bürgermeister 
 

 

7. Der Beschluss der Innenbereichssatzung "Nördlich des Dragwegs" ist gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB am 24.09.2020 ortsüblich bekannt gemacht worden. Die Innenbereichs-

satzung ist damit am 24.09.2020 wirksam geworden.  

 

 

Drage, den 28.09.2020  

 

 

 gez. Harden L.S. 

 (Harden) 
 Bürgermeister 
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Innenbereichssatzung 
„Nördlich des Dragwegs“ 

in der Gemeinde Drage 
 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

Die Satzung gilt für den im Lageplan dargestellten Bereich in Drage. Der Lageplan vom 
24.06.2019 ist Bestandteil dieser Satzung 
 

§ 2 

Zulässigkeit von Vorhaben 

Innerhalb der gem. § 1 festgesetzten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zu-
lässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB.  
 
Soweit für ein Gebiet des gem. § 1 festgelegten Innenbereichs ein rechtsverbindlicher 
Bebauungsplan vorliegt oder nach Inkrafttreten dieser Satzung bekannt gemacht wird, 
richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben gegebenenfalls nach § 
30 Abs. 1 oder Abs. 2 BauGB; beim einfachen Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 
BauGB.  
 

§ 3 

Ergänzungssatzung  

Maß der baulichen Nutzung 

Für die nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB festgelegte Ergänzungsfläche ist gem. § 
9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und § 19 BauNVO eine Grundflächenzahl von ma-
ximal 0,3 zulässig. 
 

Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen 

Die externen Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches auf den Flur-
stücken 32/1, 32/2 und 32/3 der Flur 1 in der Gemarkung Drage sind dem Geltungsbe-
reich der Satzung zugeordnet.  
 

§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft.  



GEMEINDE DRAGE
S ATZU NG
g em . § 34 Abs. 4 S atz 1 Nr. 1 und  3 BauGB
"Nörd lic h  des Drag w eg s"

Maßstab 1:1.000
S tand : 11.02.2020 ±0 50 10025

Meter

Grenze des räum lic h en 
Geltung sbereic h es 

Sonstige Planzeichen

PLANZEICHENERKLÄRUNG 
(g em äß Planzeic h enerk lärung  von 1990)

©2017

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
Maß der baulichen Nutzung  
Für d ie nac h § 34 Abs. 4 S atz 1 Nr. 3 BauGB festg eleg te Erg änzung sfläc he (Bereic h  „A“) ist g em . § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m . §§ 16 und § 19 BauNVO eine Grundfläc henzah l von m axim al 0,3 zulässig .  
 
Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen 
Die externen Ausg leic h sm aßnah m en außerhalb des Geltung sbereic h es auf den Flurstüc k en 32/1, 
32/2 und 32/3 der Flur 1 in der Gem ark ung  Drag e sind dem  Geltung sbereic h  der S atzung  zug eord net. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

?

?

?

?
40,0

40,0

Krum m er 
Weg

Drag w eg

Be- und  Entw ässerung sg raben Rönne - Drag e

16
11

29
7

33
2

36
2

35
2

31
1

20
11

16
8

34
1

16
14

16

20
12

16
48

16
7

20
8

37
1

16
49 88

33
1

38
1

35
1

16
15

16
16

32
3

16
9

32
1

16
46

20
5

32
2

36
1

16
6

40
2

34
2

5

11

1A

13

1B

3

13 28

16

14

2

7A

7

20

9

30

11

18

1

15

4 Bereic h  "A"

Bereic h  "B"

! ! ! ! ! !
Abg renzung  untersc h ied lic h er 
Nutzung en

HINWEISE
Bodenfunde  
S ollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder früh g esc h ic h tlic h e Bodenfunde g em ac h t w erden, sind d iese 
unverzüg lic h  einer Denk m alsc h utzbeh örde, der Gem einde oder einem  Beauftrag ten für d ie 
arc häolog isc h e Denk m alpfleg e anzuzeig en (§ 14 Abs. 1 NDS c hG). Bodenfunde und Fund stellen sind 
bis zum  Ablauf von 4 Werk tag en nac h der Anzeig e unverändert zu lassen, bzw . für ih ren S c h utz ist 
S org e zu trag en, w enn nic h t d ie Denk m alsc h utzbeh örde vorher d ie Fortsetzung  der Arbeiten g estattet 
(§ 14 Abs. 2 NDS c hG). 



9 
 

BEGRÜNDUNG 
 

ZUR INNENBEREICHSSATZUNG 
„NÖRDLICH DES DRAGWEGS“ 

DER GEMEINDE DRAGE 
 
 
1. LAGE UND NUTZUNG DES GELTUNGSBEREICHES 

1.1 Allgemeine Lage und Grenzen des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich der Satzung liegt am südöstlichen Ortsrand des Gemeindegebie-
tes Drage und grenzt im Südwesten direkt an die Straße Dragweg. Der Geltungsbe-
reich grenzt im Südosten an den Bewässerungsgraben Rönne-Drage, an den südlich 
ein landwirtschaftlicher Weg anschließt. Im nordwestlichen Bereich bildet die vorhan-
dene Wohnbebauung die Grenze des Geltungsbereiches. Der Geltungsbereich um-
fasst Teilbereiche der Flurstücke 40/2, 39, 38/1, 37/1, 36/1, 35/1, 34/1, 33/1, 32/3, 32/2 
und 32/1 der Flur 1 der Gemarkung Drage.  
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich aus der zeichnerisch fest-
gesetzten Umgrenzung. Die innerhalb des Geltungsbereiches gelegene Fläche hat 
eine Größe von ca. 0,69 ha. 
 
 
1.2 Nutzung des Geltungsbereiches, umliegende Nutzung 

Gegenwärtig ist der Geltungsbereich im östlichen Bereich „A“ unbebaut und wird als 
ackerbauliche Fläche genutzt. In einem kleinen Bereich am südöstlichen Rand wird 
das Plangebiet durch eine Hochspannungsleitung durchquert. Der Rückbau der Hoch-
spannungsleitung steht jedoch unmittelbar bevor, da mittlerweile eine unterirdische 
Trasse entlang des Dragwegs und der Winsener Straße verlegt wurde, die der Versor-
gung dient. Somit ist diese nicht weiter zu berücksichtigen.  Der nordwestliche Bereich 
„B“ des Geltungsbereiches beinhaltet locker bebaute Einzelhausgebiete. Die östlich 
daran angrenzenden Flächen werden als Gartenfläche genutzt, an welche der Bewäs-
serungsgraben Rönne-Drage anschließt. Westlich des Geltungsbereichs befindet sich 
die vorhandene Wohnbebauung des Bebauungsplangebietes „Krummer Weg“ der 
Gemeinde Drage, welche durch die kleinteilige, eingeschossige Wohnbebauung in 
Form von Einzel- und Doppelhäusern geprägt ist. Der Bewässerungsgraben Rönne-
Drage verläuft südöstlich entlang des Plangebietes, welcher weiter in Richtung Norden 
und Süden fließt. Ansonsten ist der Geltungsbereich von weitläufigen landwirtschaftli-
chen Flächen umgeben. 
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2. PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

2.1 Landesraumordnungsprogramm 

Die übergeordneten Ziele der Landesraumordnung werden berücksichtigt. Die Ge-
meinde Drage ist Bestandteil der Samtgemeinde Elbmarsch im Landkreis Harburg und 
ist dem ländlichen Raum zugeordnet. Das Landesraumordnungsprogramm Nieder-
sachsen 2017 (LROP) bestimmt, dass vorrangig solche Maßnahmen durchzuführen 
sind, die den Kommunen eine eigenständige Entwicklung ermöglichen und die beson-
deren Standortvorteile für das Wohnen und die Wirtschaft nutzen. Die ländlichen Regi-
onen als Räume mit eigenem Profil sollen erhalten und so weiterentwickelt werden, 
dass sie zur Innovationsfähigkeit und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der nieder-
sächsischen Wirtschaft dauerhaft einen wesentlichen Beitrag leisten können. Insbe-
sondere sollen kleinen und mittleren Unternehmen ein geeignetes Umfeld geboten, die 
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft verbessert und 
deren Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, die Auswirkungen des demografischen Wandels 
für die Dörfer abgeschwächt, die soziale und kulturelle Infrastruktur gesichert und wei-
terentwickelt sowie die Umwelt und die Landschaft erhalten und verbessert werden. 
Darüber hinaus sind vorrangig solche Maßnahmen durchzuführen, die den Kommunen 
eine eigenständige Entwicklung ermöglichen und die besonderen Standortvorteile für 
das Wohnen und die Wirtschaft nutzen. 
 
Bezüglich der Siedlungsstruktur gelten im LROP 2017 folgende Grundsätze: Die Fest-
legung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten soll flächensparend an einer nach-
haltigen Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels 
sowie der Infrastrukturfolgekosten ausgerichtet werden und vorrangig auf die Zentralen 
Orte und vorhandenen Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert 
werden, wobei Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung Vorrang vor Planun-
gen und Maßnahmen der Außenentwicklung haben sollen.  
 
Mit der Innenbereichssatzung wird eine geringfügige Entwicklung der Ortschaft ermög-
licht, so dass dem Ziel, die ländliche Region mit eigenen Profil zu erhalten und weiter-
zuentwickeln, nachgekommen wird. Um eine ausgewogene Siedlungs- und Versor-
gungsstruktur auch zukünftig sichern und entwickeln zu können, wird eine Fläche in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage in Anspruch genommen. Eine Inan-
spruchnahme von unberührten Freiflächen im Außenbereich kann damit vermieden 
werden. Einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung sowie einem sparsamen Flächen-
verbrauch wird somit nachgekommen. 
 
Die Aufstellung der Innenbereichssatzung „Nördlich des Dragweges“ gem. § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB ist mit den Zielen und Grundsätzen des Landes-
Raumordnungsprogramms 2017 vereinbar. 
 
 
2.2 Regionales Raumordnungsprogramm  

Nach dem gültigen Regionalen Rumordnungsprogramm 2025 (RROP) des Landkrei-
ses Harburg sind in ländlichen Teilräumen Verstädterungs- und Zersiedlungstenden-
zen zu vermeiden. Dabei sind die historisch gewachsenen Strukturen zu bewahren und 
behutsam zu ergänzen. Bauliche Veränderungen und Ergänzungen sind dem beste-
henden Erscheinungsbild anzupassen. Der Gestaltung von Siedlungsrändern – insbe-



11 
 

sondere der Integration in die Landschaft – ist besondere Beachtung zu schenken. 
Maßnahmen der Innenentwicklung und der Umgestaltung vorhandener Siedlungsflä-
chen sind einer Inanspruchnahme von Freiräumen vorzuziehen. Im Sinne einer nach-
haltigen Raumentwicklung ist die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die 
Siedlungsentwicklung, den Ausbau von Verkehrswegen und sonstigen Infrastrukturein-
richtungen zu minimieren. 
 
Die Innenbereichssatzung hat zum Ziel, mit der Einbeziehung einer Außenbereichsflä-
che in den Innenbereich eine maßvolle Erweiterung des Innenbereiches zu ermögli-
chen. und eine eindeutige Rechtsgrundlage für künftige Baugenehmigungen zu schaf-
fen. Die Umgebung des Geltungsbereiches ist durch die entlang des „Dragweges“ ge-
legene Bebauung bereits vorgeprägt, sodass diese Nutzung entsprechend fortgesetzt 
werden soll und kann. Auf die Inanspruchnahme von weit in den Außenbereich hinein-
ragende Flächen wird somit verzichtet, einer unerwünschten Zersiedlung wird entge-
gengewirkt. Der Satzungsbereich schließt westlich direkt an den Dragweg an, sodass 
der Ausbau von Verkehrswegen und sonstigen Infrastruktureinrichtungen vermieden 
werden kann. 
 
In der zeichnerischen Darstellung ist der Bereich „B“ des Geltungsbereiches als bau-
leitplanerisch gesicherter Bereich dargestellt. Der östlich angrenzende Bereich „A“ 
wurde als Vorranggebiet für die Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung 
ausgewiesen. Dieses Vorranggebiet erstreckt sich über ein weitaus größeres Gebiet in 
Richtung Nordosten, sodass die geringfügige Entwicklung entsprechend der Tiefe der 
vorhandenen Bebauung entlang des Dragweges keine spürbaren Auswirkungen hat. 
Die angrenzenden Flächen sind als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft aufgrund 
des hohen Ertragspotenzials sowie aufgrund besonderer Funktionen dargestellt. Dar-
über hinaus wurde der südlich sowie der nordwestlich angrenzende Bereich als Vorbe-
haltsgebiet für Natur und Landschaft ausgewiesen. Die wertvollen Bereiche werden 
nicht berührt, sodass keine Auswirkungen zu erwarten sind.  
 
Die Aufstellung der Innenbereichssatzung „Drennhäuser Straße“ gem. § 34 Abs. 4 Satz 
1 Nr. 3 BauGB ist mit den Zielen und Grundsätzen des Regionalen Raumordnungspro-
gramms 2017 vereinbar. 
 
 
2.3 Flächennutzungsplan 

Die im Geltungsbereich der Satzung gelegene Fläche ist im wirksamen Flächen-
nutzungsplan der Samtgemeinde Elbmarsch als Wohnbaufläche (W) dargestellt und 
beschränkt sich auf diesen. Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sind als 
solche dargestellt, der Graben wurde als Wasserfläche übernommen. Eine Hochspan-
nungsleitung, die durch den Geltungsbereich führte, ist im wirksamen Flächennut-
zungsplan entsprechend dargestellt worden. Die Hochspannungsleitung wird nicht 
mehr berücksichtigt, da mittlerweile eine unterirdische Trasse entlang des Dragwegs 
und der Winsener Straße verlegt wurde, die der Versorgung dient. Der Rückbau der 
Hochspannungsleitung steht bevor. Somit ist diese nicht weiter zu berücksichtigen. 
Grundsätzlich ist die Darstellung des Satzungsbereiches als Baufläche im Flächennut-
zungsplan nicht Voraussetzung für die Aufstellung einer Ergänzungssatzung. 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan  

 
 
2.4 Anwendbarkeit des § 13 BauGB 

Das Satzungsverfahren soll gem. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt 
werden. Die Voraussetzungen für dieses Verfahren sind gegeben. Durch die Satzung 
wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem „Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung“ (UVPG) oder dem 
niedersächsischen „Gesetz zur Umsetzung europarechtlicher Vorschriften zum Um-
weltschutz“ unterliegen. Des Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Erhal-
tungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes). Somit kann die Satzung im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB durchgeführt werden. 
 
 
3. ZIELE, ZWECK UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

3.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Innerhalb des Geltungsbereiches ist die Ergänzung der bereits vorhandenen Wohnnut-
zung am Ortseingang von Drage geplant. Die geplante Entwicklung umfasst eine klei-
nere Siedlungsfläche, die für eine Bebauung vorgesehen ist, die sich nach Art und Maß 
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in die nähere Umgebung einfügt. Mit der Satzung nach § 34 Abs. Satz 1 4 Nr. 3 BauGB 
wird das Plangebiet in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen. Zweck 
der Ergänzungssatzung ist die Schaffung von Wohnbaugrundstücken für den Entwick-
lungsbedarf des Ortsteiles. 
 
Weiterhin wird für die bebauten Flächen nordwestlich der Entwicklungsfläche durch 
eine Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB festgelegt, dass es 
sich hier um ein Gebiet nach § 34 BauGB handelt. 
 
Auf der nordwestlichen Fläche im Geltungsbereich der Satzung (Bereich „B“) ist bereits 
Bebauung vorhanden, die sich in die Eigenart der näheren Umgebung entlang des 
„Dragwegs“ einfügt. Um eine eindeutige rechtliche Grundlage für künftige Baugeneh-
migungen zu schaffen, soll deshalb der Bereich, der in der Planzeichnung mit „B“ ge-
kennzeichnet ist, durch eine Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
BauGB als im Zusammenhang bebauter Ortsteil festgelegt werden. Die künftige bauli-
che Entwicklung richtet sich dann für den gesamten Bereich „B“ eindeutig nach § 34 
BauGB. 
 
Da die Ergänzungsfläche (Bereich „A“) derzeit weder im Geltungsbereich eines rechts-
kräftigen Bebauungsplanes noch innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
gem. § 34 BauGB liegt, richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 
BauGB „Bauen im Außenbereich“. Wohngebäude gehören weder zu den privilegierten 
Vorhaben gem. § 35 Abs. 1 noch zu den sogenannten begünstigten Vorhaben gem. § 
35 Abs. 4 BauGB. Sie sind als sonstige Vorhaben gem. § 35 Abs. 2 zu beurteilen, wel-
che die öffentlichen Belange gem. § 35 Abs. 3 BauGB nicht beeinträchtigen dürfen. 
 
Da die Fläche an die Bebauung im Bereich „B“ angrenzt und im Flächennutzungsplan 
bereits als Wohnbaufläche dargestellt ist, soll der Bereich, der in der Planzeichnung mit 
„A“ gekennzeichnet ist, durch eine Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden. Die Voraus-
setzungen zur Einbeziehung der Außenbereichsfläche sind hier gegeben, da der Be-
reich durch die umliegende Bebauung vorgeprägt ist und diese Nutzung entsprechend 
fortgesetzt werden soll und kann. Mit der Satzung wird die Flucht der vorhandenen 
Wohnbebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgenommen und fortge-
führt. Die Erschließung erfolgt über die westlich angrenzende und vollständig ausge-
baute Straße „Dragweg“. Die Aufstellung der Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
und 3 BauGB ist somit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. 
Die künftige bauliche Nutzung lässt sich damit gem. § 34 Abs. 1 BauGB eindeutig be-
urteilen. 
 
Darüber hinaus wird mit der Satzung keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem „Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung“ (UVPG) oder dem niedersächsischen „Gesetz zur Umsetzung europa-
rechtlicher Vorschriften zum Umweltschutz“ unterliegen. Des Weiteren bestehen keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter. Das Plangebiet liegt innerhalb der bebauten Ortslage und ist 
weit entfernt von Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Die 
Darstellung des Geltungsbereiches als Baufläche im Flächennutzungsplan bedarf es 
nicht. Die Voraussetzungen für den Erlass der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
sind somit gegeben. 
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3.2 Künftige Festsetzungen der Satzung 

Für die nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB festgelegte Ergänzungsfläche (Bereich 
A) ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und § 19 BauNVO eine Grundflächen-
zahl von maximal 0,3 zulässig. Es soll möglich sein, die zulässige Grundfläche um 50 
% zu überschreiten, sodass eine maximale Versiegelung von 900 m² (45 %) möglich 
ist. Hiermit soll bewirkt werden, dass sich die Bebauung in der prägende Struktur ein-
fügt und eine aufgelockerte Einzelbebauung entsteht, die den Übergang zum angren-
zenden Landschaftsraum durchlässig gestaltet. 
 
Darüber hinaus soll sich die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich zukünftig 
nach § 34 BauGB richten. Neu entstehende Bauten müssen sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung sowie der Bauweise in Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 
Künftige Vorhaben müssen sich somit an der bestehenden Bebauungsstruktur orientie-
ren. Auch hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes der Baukörper ist sich an den 
umliegenden Gebäuden zu orientieren.  
 
Für den bereits bebauten Bereich im Geltungsbereich (Bereich „B“) gilt die Örtliche 
Bauvorschrift der Gemeinde Drage vom 11.08.1985, welche zum Ziel hat, die durch die 
historische Bebauung der „Winsener Marsch“ geprägten Ortsbilder zu schützen und 
durch angepasste Bauformen zu ergänzen. Die neu entstehenden Bauten im Ergän-
zungsbereich „A“ haben sich gem. § 34 BauGB entsprechend an dieser bestehenden 
Bebauungsstruktur zu orientieren.  
 
Die  am nordöstlichen Rand des Geltungsbereiches  verlaufende oberirdische 20 kV- 
Hochspannungsleitung ist nicht zu berücksichtigen, da mittlerweile eine unterirdische 
Trasse entlang des Dragwegs und der Winsener Straße verlegt wurde, die der Versor-
gung dient. Der Rückbau der Hochspannungsleitung steht bevor.  
 
 
3.3 Belange von Natur, Landschaft, Klima und Umwelt 

Zur Aufstellung der Satzung "Nördlich des Dragwegs" muss keine Umweltprüfung 
durchgeführt werden, da das Genehmigungsverfahren im vereinfachten Verfahren ge-
mäß § 13 BauGB durchgeführt wird. Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens wird 
gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgese-
hen. Dennoch sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens die umweltbezogenen Be-
lange darzustellen, welches im folgenden Abschnitt bezüglich der Belange von Natur 
und Landschaft erfolgt. 
 
Grundlagen für die Ermittlung der Auswirkungen zum geplanten Vorhaben sind: 

- Ortsbegehung im Mai 2019 mit Biotoptypenkartierung, gemäß dem Kartier-
schlüssel der Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2016), 

- Kartenserver LBEG (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/),  
- Niedersächsische Umweltkarte (https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/ 

Umweltkarten/), 
- Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg (2013). 
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Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg (LRP, 2013) 

Der Landschaftsrahmenplan trifft folgende Aussagen zum Geltungsbereich der Sat-
zung: 
 
Karte I: Arten und Biotope 
Der Geltungsbereich beinhaltet nach dem LRP Biotoptypen von hoher Bedeutung. 
Nördlich grenzt der Geltungsbereich an ein Gebiet mit sehr hoher Bedeutung für den 
Tier-/ Pflanzenartenschutz und östlich an ein Gebiet mit hoher Bedeutung für den Tier-/ 
Pflanzenartenschutz an. Weiterhin werden entlang des Grabens „Bewässerungsgraben 
Rönne-Drage“ sowie entlang des Dragwegs Gehölzstrukturen dargestellt. 
 
Karte II: Landschaftsbild 
Der Geltungsbereich liegt in einer Landschaftseinheit, welche von Siedlungsbereichen 
mit dörflichem Charakter, traditionellen Obstbaugebieten der Elbmarsch und gehölzar-
men Ackerlandschaften gekennzeichnet ist. Dieser Bereich ist in Bezug auf das Land-
schaftsbild von mittlerer Bedeutung. 
 
Karte III a: Boden 
Nach dem LRP befinden sich im Geltungsbereich Biotoptypen extremer Standorte. Der 
Hinweis wurde aus der Biotoptypenkartierung abgeleitet. 
 
Karte III b: Wasser- und Stoffretention 
Der Geltungsbereich liegt in einem ursprünglich eingedeichten Überschwemmungsbe-
reich. Des Weiteren befindet sich der Geltungsbereich in einem Gebiet, welches Gra-
bensysteme in Mineralboden-Bereichen beinhaltet. 
 
Karte IV: Klima, Luft 
Für den Geltungsbereich sowie die umgebende freie Landschaft werden keine beson-
deren Funktionen für Klima und Luft dargestellt. Nordwestlich werden Siedlungsberei-
che dargestellt. 
 
Karte V: Zielkonzept 
Für den Geltungsbereich wird das Ziel der Sicherung und Verbesserung von Gebieten 
mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope und hoher bis sehr hoher Be-
deutung für Landschaftsbild, Boden/Wasser, Klima/Luft dargestellt. Nordwestlich grenzt 
der Geltungsbereich an einen Bereich für den eine umweltverträgliche Nutzung in Ge-
bieten mit aktuell sehr geringer bis mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter vorgesehen 
ist. 
 
Karte VI: Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft 
Der Geltungsbereich beinhaltet keine Schutzgebiete oder -objekte. Nordöstlich des 
Geltungsbereiches wird ein Gebiet dargestellt, dass die Voraussetzungen gem. § 26 
BNatSchG für ein Landschaftsschutzgebiet erfüllt. Südlich befindet sich ein Gebiet, in 
denen die Umsetzung des Zielkonzepts besondere Anforderungen an Nutzergruppen / 
andere Fachverwaltungen stellt, hier für die Landwirtschaft. Weiterhin befindet sich 
nordöstlich ein Schwerpunktraum für Artenhilfsmaßnahmen, hier für den Weißstorch. 
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Bestand 
 
Der Geltungsbereich befindet sich am „Dragweg“ am südöstlichen Ortsrand von Drage. 
Durch die Lage am Ortsrand mit den nordwestlich gelegenen Wohnbebauungen ist der 
Geltungsbereich in gewissen Teilen bereits baulich vorgeprägt. Eine besondere Bedeu-
tung für das Landschafts-/Ortsbild kann dem Geltungsbereich nicht zugeordnet wer-
den. Grundsätzlich führen bauliche Anlagen zu negativen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima/Luft. Aufgrund der Lage am Ortsrand mit der umliegenden freien 
Landschaft sind diese Auswirkungen als marginal zu bezeichnen. Zu den Auswirkun-
gen gehören zum Beispiel die Herabsetzung der Verdunstung und das Aufwärmen 
durch Sonnenabstrahlungen. Die Hausgärten in der Ortschaft mit Gehölzstrukturen 
sowie die umliegende freie Landschaft tragen zu einem guten Luftaustausch bei. 
 
Gegenwärtig wird der Geltungsbereich, welcher im Außenbereich liegt, als Acker (A) 
genutzt. Der nordwestliche Bereich des Geltungsbereiches beinhaltet locker bebaute 
Einzelhausgebiete mit Hausgärten (OEL/PH). Südwestlich des Geltungsbereiches ver-
läuft der „Dragweg“ (OVS) und südöstlich befindet sich der nährstoffreiche Graben 
„Bewässerungsgraben Rönne-Drage“ (FGR). Zwischen dem Geltungsbereich und der 
Straße sowie dem Graben ist eine Ruderalflur (UR) vorhanden. Ansonsten ist der Gel-
tungsbereich von weitläufigen landwirtschaftlichen Flächen umgeben.  
 
Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung als Acker handelt es sich im Gel-
tungsbereich der Satzung um Boden, bei dem die Funktion als Filter- und Puffersystem 
sowie als Lebensraum bisher nicht bzw. nicht wesentlich eingeschränkt ist. Im Bereich 
der Bebauung hat der Boden seine ursprünglichen Eigenschaften bereits nahezu voll-
ständig verloren. Die vorkommende Bodenart ist nach der Bodenkarte von Nieder-
sachsen (BK50; 1:50.000) Gley mit einer Kleimarschauflage. Dieser Bodentyp ist auf-
grund seines hohen standortbezogenen natürlichen ackerbaulichen Ertragspotentials 
ein Boden mit einer hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit, gehört jedoch nicht zu den 
schutzwürdigen Böden in Niedersachsen. 
 
Derzeit kann das anfallende Niederschlagswasser ungehindert auf der Ackerfläche 
bzw. in den Hausgärten versickern. Die Grundwasserneubildungsrate wird als mittel 
eingeschätzt. Die Gefährdung des Grundwassers wird als hoch bewertet. Nach der 
Hydrogeologischen Karte liegt der Grundwasserstand bei ~ + 0 - 1 m NN und damit ca. 
1,5 - 2,5 m unter Geländeoberkante. (Kartenserver LBEG) 
 



17 
 

 
Abb. 2: Biotoptypen und Nutzungen (ohne Maßstab) 
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Ermittlung des Eingriffs in den Naturhaushalt 
 
Im Rahmen der vorliegenden Satzung ist die Eingriffsregelung nur für die einbezogene 
Außenbereichsfläche anzuwenden, in der Abb. 2 rot dargestellt. Für den nordwestli-
chen bebauten Bereich wird gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB durch die Satzung 
lediglich klargestellt, dass es sich um einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil han-
delt. Zukünftig sollen in der derzeitigen Außenbereichsfläche drei Baugrundstücke mit 
einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 zulässig sein. 
 
Mit dem geplanten Vorhaben sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das 
Schutzgut Klima/Luft zu erwarten. Die durch die Bebauung möglichen kleinklimatischen 
Veränderungen werden deutlich unter die Erheblichkeitsschwelle liegen. Mit der zu-
künftigen Bebauungsmöglichkeit und den damit verbundenen Versiegelungen sind 
zwar Auswirkungen auf das Mikroklima durch Speicherung und Abstrahlung von Son-
nenwärme möglich. Diese leichten Temperaturerhöhungen werden jedoch von den 
zukünftigen Hausgärten und vor allem von der angrenzenden freien Landschaft deut-
lich reduziert. 
 
Grundsätzlich stellen Errichtungen von baulichen Anlagen in der freien Landschaft er-
hebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaft dar. Demzufolge werden 
die geplanten baulichen Anlagen ebenfalls Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 
Landschaft auslösen. Mit der vorgesehenen Eingrünung des Geltungsbereiches zur 
freien Landschaft werden die genannten Beeinträchtigungen deutlich minimiert. Des 
Weiteren sind entlang des Dragweges und einem landwirtschaftlichen Weg, entlang 
des Grabens „Bewässerungsgraben Rönne-Drage“ Gehölzstrukturen in Form von 
Baum-Strauchhecken und Strauchhecken vorhanden. Diese Gehölzstrukturen über-
nehmen in gewisser Maßen eine weitere Eingrünung des Geltungsbereiches. 
 
Mit der zukünftig möglichen Versiegelung, Überbauung, Abgrabung und Aufschüttung 
der bisherigen Ackerfläche ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen auf das 
Schutzgut Boden. Aufgrund der Grundflächenzahl von 0,3 und einer maximalen Ver-
siegelung von 45 % gelten die entstehenden unvermeidbaren erheblichen Beeinträch-
tigungen als vertretbar. Für das Schutzgut Boden sind Kompensationsmaßnahmen 
erforderlich. 
Das anfallende Niederschlagswasser kann zukünftig aufgrund der Bebauung bzw. Ver-
siegelung nicht mehr ungehindert vor Ort versickern. Aufgrund der Bodenverhältnisse 
mit dem Bodentypen Gley mit Kleimarschauflage, abgeleitet aus der BK 50, ist eine 
Versickerung im Geltungsbereich nur sehr eingeschränkt möglich. Stattdessen soll es 
gedrosselt dem angrenzenden Entwässerungsgraben zugeführt werden. Aufgrund der 
geringen Flächengröße des Geltungsbereiches sind die daraus entstehenden Beein-
trächtigungen auf das Schutzgut Wasser als nicht erheblich zu bezeichnen. 
 
Der Geltungsbereich der Außenbereichsfläche besteht ausschließlich aus einem 
Acker. Damit werden durch das geplante Vorhaben lediglich Biotoptypen von sehr ge-
ringer Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften in Anspruch genommen. Für 
das Schutzgut Pflanzen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Aufgrund der Lage am Ortsrand und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung kön-
nen für das Schutzgut Tiere ebenfalls keine erheblichen Beeinträchtigungen festgestellt 
werden. Umliegend in den Hausgärten sind vermehrt Gehölzstrukturen vorhanden. 
Offenlandarten halten arttypisch Abstand zu jeglichen vertikalen Strukturen. Insbeson-
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dere das Fehlen von nahrungs- und deckungsreichen Saumbereichen oder Rückzugs-
räume stehen einer Eignung als Brutplatz für gefährdete Arten entgegen. Demnach 
sollten im Randbereich des Geltungsbereiches lediglich ubiquitäre Arten vorkommen, 
die umliegend ausreichend Ausweichlebensräume vorfinden. Artenschutzrechtliche 
Konflikte können mit geeigneten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ausge-
schlossen werden (siehe Kap. Artenschutz). 
 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Der Kompensationsbedarf für die entstehenden Beeinträchtigungen wird unter der Be-
rücksichtigung der vom Niedersächsischen Städtetag ausgegebenen „Arbeitshilfe zur 
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ (9. Auflage, 
2013) berechnet. 
 
Berechnung des Ausgleichsbedarfes 
 

 
 
Der Ausgleich für die mit dem geplanten Vorhaben im Geltungsbereich verbundenen 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Landschaftsbild erfolgt mit 
der Anpflanzung einer ca. 9,2 m breiten Baum-Strauchhecke nordöstlich des Gel-

Ist-Zustand / Geltungsbereich Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert 
(WE) 

Acker (A) 
 

ca. 2.460 m² 
 

1 
 

2.460 
 

Gesamt ca. 2.460 m²  2.460 WE 

 

Planung (Ausgleichsberechnung) Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert 

Bereich A (versiegelbare Fläche, max. 45 
%) 

ca. 1.110 m² 
(ca. 2.460 m²) 

0 0 

davon Bereich A (nicht versiegelbare 
Fläche, Hausgarten) 

 
ca. 1.350 m² 

 
1 

 
1.350 

Gesamt ca. 2.460 m²  1.350 WE 

Differenz: 1.110 WE 

Ausgleichsfläche 

Ist-Zustand Zukünftig Ausgleichsbedarf in m² 

Acker (A) 
Flurstücke 32/1, 32/2 
und 32/3 der Flur 1, Ge-
markung Drage 

 
Baum-Strauchhecke (HFM) 

 
ca. 555 m² (1.110 WE) 
 

Wertstufe 1 Wertstufe 3 Aufwertung um 2 Wertstufen 

Gesamtsumme: ca. 555 m² (1.110 WE) 

 

Ausgleichsbedarf: Der Flächenwert für den Ausgleichsbedarf wird mit der genannten 
Ausgleichsfläche vollständig erbracht. 
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tungsbereiches. Mit der durchzuführenden Ausgleichsmaßnahme sind die entstehen-
den erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter des Naturhaushaltes vollständig 
kompensiert. 
 
 
Ausgleichsmaßnahme 
 
Der erforderliche Ausgleichsbedarf von insgesamt 1.110 WE wird nordöstlich des Gel-
tungsbereiches der Satzung auf den Flurstücken 32/1, 32/2 und 32/3 der Flur 1 in der 
Gemarkung Drage vollständig erbracht (siehe Anlage 1). Die durchzuführende Aus-
gleichsmaßnahme ist dem Geltungsbereich der Satzung zugeordnet. Auf den o.g. Flur-
stücken ist zur Eingrünung, in der 9,2 m breiten Anpflanzungsfläche eine 6-reihige 
Baum-Strauchhecke anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Unmittelbar an die vorgesehene Anpflanzung grenzt der Be- und Entwässerungsgra-
ben Rönne-Drage an. Der Graben beinhaltet ein ca. 17 m breites Flurstück, sodass 
beidseitig des Grabens ein Räumstreifen von ca. 5 m bereits vorhanden ist. Ein zusätz-
licher Räumstreifen wird nicht erforderlich. 
 
Folgende Arten sind zu verwenden: 
 

Botanischer Name Deutscher Name Qualität 

Bäume 

Carpinus betulus Hainbuche 3 j. v. S. 60/100 

Prunus avium Vogelkirsche 3 j. v. S. 80/120 

Prunus padus Frühe Traubenkirsche 3 j. v. S. 80/120 

Quercus robur Stieleiche 3 j. v. S. 80/120 

Salix alba Silberweide 1 j. v. S. 80/ 120 

 

Sträucher 

Corylus avellana Haselnuss 3 j. v. S. 80/120 

Crataegus monogyna  Eingriffeliger Weißdorn 3 j. v. S. 80/120 

Euonymus europaea Pfaffenhütchen 1 j. v. S. 60/100 

Salix aurita Ohrweide 2 j. v. S. 60/  80 

Salix cinerea Grauweide 1 j. v. S. 60/  80 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 3 j. v. S. 60/100 
* 2 j. v. S. 80/120 = 2 jährig, von Sämlingsunterlage, Stammhöhe 80 - 120cm 

 
 
Pflanzverband: Reihen- und Pflanzabstand 1,25 m x 1,5 m auf Lücke. Der Abstand der 
Bäume untereinander beträgt maximal 8 m. Alle Straucharten sind zu gleichen Anteilen 
in Gruppen von 3 - 7 Exemplaren zu pflanzen.  
 
Einzäunung: Die Anpflanzung ist allseitig zum Schutz vor Verbiss 5 - 8 Jahre mit einem 
Wildschutzzaun zu versehen. Der Wildschutzzaun ist anschließend zu entfernen.  
 
Umsetzung: Die Anpflanzung erfolgt durch die Grundstückseigentümer in der ersten 
Pflanzperiode (November bis April) nach Beginn der Baumaßnahmen im Geltungsbe-
reich der Satzung. Die Anpflanzungen sind von den Grundstückseigentümern dauer-
haft zu erhalten. Ausfälle von mehr als 10 % sind unverzüglich in der folgenden Pflanz-
periode gleichartig zu ersetzen.  
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Artenschutz 
 
Der § 39 BNatSchG bezieht sich auf die allgemeinen Verbote des Artenschutzes und 
somit auf alle wild lebenden Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensstätten. Für die Bau-
leitplanung sind jedoch besonders und streng geschützte Arten des § 44 BNatSchG zu 
beachten. 
Artenschutzrechtliche Verbote greifen grundsätzlich erst bei der Realisierung konkreter 
(Bau)Vorhaben. Im Rahmen der Bauleitplanung ist jedoch bereits zu prüfen, ob einer 
Planumsetzung nicht überwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. 
Das betrifft speziell die Zugriffsverbote der besonders und streng geschützten Arten 
nach § 44 des BNatSchG, die der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben dienen. Zu 
den besonders geschützten Arten zählen die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang A 
und B der Europäischen Artenschutzverordnung, Tier- und Pflanzenarten nach Anhang 
IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten sowie die Tier- und Pflanzen-
arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG auf-
geführt sind. Zu den streng geschützten Arten gehören die Arten nach Anhang A der 
Europäischen Artenschutzverordnung, die Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie 
Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 BNatSchG 
aufgeführt sind.  
 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören,  
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören.  
 
Die Zugriffsverbote werden durch Sonderregelungen des § 44 BNatSchG Abs. 5 weiter 
modifiziert. Darin heißt es zur Betroffenheit relevanter Arten, dass ein Verstoß gegen 
die Verbote des § 44 Abs.1 Nr. 1 und 3 BNatSchG nicht vorliegt, sofern die ökolo-
gische Funktion der von dem Eingriff  oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Für die Bauleitpla-
nung sind demnach die Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen 
Vogelarten relevant.  
 
Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG gelten allge-
mein und sind bei der Realisierung von Vorhaben relevant. Im Rahmen der Bauleitpla-
nung wird jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der Realisierung 
der Planung entgegenstehen können und ob Vermeidungs- oder vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen vorzusehen sind. Die Beurteilung der potenziell betroffenen Arten-
gruppen bzw. das Vorkommen streng geschützter Artengruppen im Geltungsbereich 
orientiert sich am realen Bestand und nicht an der planungsrechtlichen Situation, da 
die Realisierung des Vorhabens ausschlaggebend ist. 
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Mit der Aufstellung einer Satzung im Geltungsbereich wird lediglich der rechtliche 
Rahmen geschaffen, um auf der landwirtschaftlichen Fläche zukünftig bauliche Anla-
gen errichten zu können. Der Artenschutz ist auch weiterhin, bei der Realisierung bau-
licher Anlagen, zu beachten. Aufgrund der Lage am Ortsrand und der intensiven Nut-
zung sind derzeit Beeinträchtigungen auf Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und 
die europäischen Vogelarten nicht zu erwarten. Um dennoch einen möglichen arten-
schutzrechtlichen Konflikt bei der zukünftigen Bebauung der Ackerfläche ausschließen 
zu können, sollte die Baufeldfreimachung außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.04. bis 
15.07.) erfolgen.  
 
 
3.4 Verkehr, Ver- und Entsorgung 

Die verkehrliche Erschließung sowie die Ver- und Entsorgung der Grundstücke inner-
halb des Satzungsbereiches ist sichergestellt. Die verkehrliche Erschließung erfolgt für 
die südwestlich angrenzende Straße „Dragweg“. 
 
Die Abwasserbeseitigung kann durch die Samtgemeinde Elbmarsch sichergestellt 
werden und erfolgt durch einen Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser soll wie bisher, soweit möglich, auf den jeweili-
gen Grundstücken zur Versickerung gebracht werden.  
 
Die Stromversorgung und die Versorgung mit Erdgas erfolgt wie bisher durch die die 
Eon Avacon GmbH. 
 
Bei der Nutzung von Erdwärme ist zu beachten, dass sich der Geltungsbereich inner-
halb eines Grundwasserversalzungsgebietes befindet und eine Erdwärmesondentiefe 
von 60 Metern nicht überschritten werden darf.  
 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Harburg. 
 
 
3.5 Hinweise  

Bodenfunde  

Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder 
einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 
NDSchG). Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht 
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 
NDSchG). 
 
Altablagerungen 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens regte die Untere Bodenschutz- und Wasserbe-
hörde an, dass eine historische Recherche für ein Grundstück innerhalb des Geltungs-
bereiches anzufertigen und vorzulegen ist. Eine umfangreiche detaillierte Untersu-
chung ist aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich, da es sich bei dem damaligen 
Handwerksbetrieb um einen Maurermeister handelte, der die erforderlichen Materialien 
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auf den jeweiligen Baustellen abgeliefert und die Reste von dort aus entsorgt hat. Eine 
Belastung von Boden, Wasser oder Luft im Dragweg in Drage kann von der Art der 
Unternehmensführung her ausgeschlossen werden. 
 
Wasserverband der Ilmenau-Niederung 

Das Plangebiet gehört zum Verbandsgebiet der Ilmenau-Niederung. Die Verbandssat-
zung ist zu berücksichtigen. Diese steht auf der Internetseite des Wasserverbandes 
unter www.ilmenauverband.de, „Satzung und Rechtliches" zur Verfügung.  

 
 
 
Drage, den 06.07.2020 
 
 

gez. Harden L.S. 

(Harden) 
Bürgermeister 
 
 
Stand: 02.06.2020 
 

http://www.ilmenauverband.de/

